
Zuschuss von bis zu 30 % der förderfähigen 
Kosten, max. 20.000 € je wirtschaftlicher Ein-
heit. Keine Mindestinvestitionsvorgabe. Mehrfach-

anträge möglich. 

Zweck des Kommunalen Förderprogramms ist 
es, städtebauliche Investitionen im privaten 
Bereich, die im öffentlichen Interesse liegen 
und die ohne Zuwendungen nicht oder nicht im 
notwendigen Umfang durchgeführt werden kön-

nen, zu unterstützen. 

 

Ein städtebauliches Entwicklungskonzept, die 
Sanierungssatzung sowie das Kommunale För-
derprogramm verfolgen das Ziel, den besonde-
ren städtebaulichen Charakter des histori-
schen, bandartigen  Stadtkerns Stadtprozeltens 

zu erhalten und weiterzuentwickeln.  

Die Realisierung dieser Ziele erfordert insbe-
sondere im privaten Bereich erhebliche Investi-
tionen in Form von geeigneten Erhaltungs-, 
Sanierungs-, Gestaltungs- und Neuordnungs-

maßnahmen. 

 

Kontakt / Ansprechpartner 
 

Stadt Stadtprozelten 
Hauptstr. 132 
97909 Stadtprozelten 
Frau Wolz, Zimmer 3 EG –  
Tel.: 09392 / 9760-13 
r.wolz@stadtprozelten.de  

 

Weitere Informationen unter: 

www.stadtprozelten.de/Stadtentwicklung/

Altstadtsanierung  

 

Der Flyer ist eine Erstinformation und ersetzt 

keine persönliche und steuerliche Beratung. 
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V e r f a hr e n  
We i t e r e  
Ver g ü n st i g u ng e n  

G e l u n g e n e  
B e i s p i e l e  

Günstige bundesweit verfügbare Programme der 
KfW-Bankengruppe 

Informationen dazu gibt es insbesondere über 
die Homepage der Bankengruppe Kreditanstalt 
für Wiederaufbau www.kfw.de oder von weiteren 
regionalen Banken. Direktbanken bieten die KfW-
Programme wegen des intensiven Beratungsbe-
darfs nicht an. Die Sparkasse Miltenberg Obern-
burg und die Vereinigte Volksbank Raiffeisen-
bank e.G. unterstützen Sie bei Interesse hierzu 

gerne beratend.  

Steuerliche Begünstigung und erhöhte Abset-
zung 

Es gibt weitere starke Investitionsanreize beim 
Erwerb einer Immobilie in den förmlich festge-

setzten Sanierungsgebieten. 

Auf zwei wichtige Paragrafen des Einkommen-

steuergesetzes wird kurz verwiesen. 

§ 10f EStG Steuerbegünstigung für zu eigenen 
Wohnzwecken genutzte Gebäude in Sanierungs-

gebieten. 

Demnach ist eine Abschreibung von 9 % wie Son-
derausgaben für 10 Jahre möglich, und das auch 
wenn Teile der Wohnung unentgeltlich zu Wohn-
zwecken überlassen werden. Sind mehrere Steu-
erpflichtige Eigentümer, so ist eine anteilige Be-

günstigung möglich. 

§ 7h EStG Erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in 

Sanierungsgebieten 

Hier ist eine 9%ige Abschreibung in den ersten 8 
Jahren und eine 7%ige AfA in weiteren 4 Jahren 
auf die Herstellungskosten für Modernisierungs- 
und Instandsetzungsmaßnahmen möglich. Steu-
erbegünstigungen sind also auch für vermietete 

Objekte möglich. 

Anmerkung: Die steuerliche Behandlung orien-
tiert sich an der individuellen Situation. Beratun-

gen hierüber erteilt jedes Steuerberaterbüro.  

Steuervorteile und Förderprogramme können 

zusammen genutzt werden. 

Frühzeitiger Kontakt mit der Gemeindeverwal-
tung sowie die Abstimmung der geplanten Bau-
maßnahme bei einem Ortstermin schaffen die 

richtige Grundlage. 

Nutzen Sie hierzu die kostenlose Bauberatung 

durch unseren Städtebauplaner. 

Die Zuwendungen werden natürlichen und ju-
ristischen Personen sowie Personengemein-

schaften gewährt. 

Die Förderung von Maßnahmen nach dem Kom-
munalen Förderprogramm setzt voraus, dass  
mit dem Vorhaben im Zeitpunkt der Zuwen-
dungsbewilligung noch nicht begonnen worden 
ist, und im Einklang mit den einschlägigen öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere 
dem Baurecht, dem Denkmalschutzrecht steht 
und den Vorschlägen der Gestaltsatzung / Bau-

fibel nicht widerspricht. 

Die Stadt Stadtprozelten gibt Ihnen gerne Hilfe-

stellung zur Antragstellung.  

Für denkmalgeschützte Gebäude + Ensemble 
unterstützt Sie die Stadt Stadtprozelten bei der 
Abstimmung und Antragstellung der denkmal-
schutzrechtlichen Erlaubnis. Das Verfahren ist 

kostenfrei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vorher        nachher 

Hauptstr. 85—ehemaliges Spital 

Hauptstr. 93: vorher— nachher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauptstr. 151: vorher—nachher 

Hauptstr. 108: vorher—nachher 


